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Allgemeine Geschäftsbedingungen der  
HFG Transport-Technik GmbH 
 
 
I. Allgemeines 
 
(1) Die Firma HFG Transport-Technik GmbH, Schmiedeweg 2a, 
01979 Lauchhammer-Süd – nachfolgend HFG TT genannt – ist auf 
die Rekonditionierung von Rollachslagern sowie das Spielschleifen 
von Zylinderrollenlagern und Pendelrollenlagern spezialisiert. Des 
Weiteren stellt HFG TT Metallwaren her und verkauft diese. 
(2) Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen einschließlich sämt-
licher Formen von Kooperations- und Vertriebsvereinbarungen von 
HFG TT im Geschäftsverkehr mit Unternehmen, juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts bzw. öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögen. Sie gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehun-
gen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.  
(3) Zwischen den Parteien kommt auch im Falle wiederhol-
ter Belieferung kein Vertragshändlervertrag oder sonstiger 
Vertriebsvertrag zustande. Ebenso sind weder eine Exklu-
sivität noch ein Gebietsschutz vereinbart. Derartige Abre-
den bedürfen zwingend der schriftlichen Form; dies gilt 
ebenso für eine Vereinbarung über den Verzicht auf die 
schriftliche Form. Die Anwendung, auch die analoge An-
wendung, von Handelsvertreterrecht ist ausgeschlossen. 
(4) Für den Fall, dass der Kunde die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen nicht gelten lassen will, hat er dies HFG TT vorher schriftlich 
anzuzeigen. Abweichenden (Einkaufs-)Bedingungen des Kunden o-
der Dritter wird widersprochen. Daher finden die Geschäftsbedin-
gungen des Kunden oder Dritter auch dann keine Anwendung, 
wenn HFG TT ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert wider-
spricht oder wenn HFG TT auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Ge-
schäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf 
solche verweist. 
 
II. Vertragsschluss 
 
(1) Alle Angebote von HFG TT sind freibleibend und unverbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind o-
der eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Auf-
träge kann HFG TT  innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang 
annehmen. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen be-
dürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung von 
HFG TT die Übermittlung per Telefax reicht aus.  
(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leis-
tungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wird. 
(3) Produktbeschreibungen, Angaben in Prospekten, Katalogen, 
Rundschreiben und Preislisten sind, soweit sie Vertragsbestandteil 
geworden sind, Leistungsbeschreibungen, jedoch keine Garantien. 
Eine Garantie bedarf der schriftlichen Erklärung durch die Ge-
schäftsleitung von HFG TT.  
(4) HFG TT behält sich das Eigentum und Urheberrecht an allen von 
HFG TT abgegeben Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie 
dem Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, 
Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und 
anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese Ge-
genstände ohne ausdrückliche Zustimmung von HFG TT weder als 
solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt ge-
ben, selbst oder durch Dritte nutzten oder vervielfältigen. Der 
Kunde hat auf Verlangen von HFG TT  diese Gegenstände vollstän-
dig an HFG TT zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu 
vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
nicht mehr benötigt werden oder Verhandlungen nicht zum Ab-
schluss eines Vertrages führen. 
(5) Die Mitarbeiter von HFG TT sind nicht befugt mündliche 
Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu 
geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hin-
ausgehen. 
 
III. Inhalt der Leistungen von HFG TT 
 

(1) Der Inhalt der von HFG TT geschuldeten Leistungen ergibt sich 
aus der Auftragsbestätigung bzw. der von HFG TT angenommenen 
Bestellung und gegebenenfalls vereinbarten Vertragsänderungen 
und –ergänzungen einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Geringfügige Konstruktionsänderungen an dem Produkt 
behält sich HFG TT  vor. 
(2) Eine Änderung der Bestellung kann nur durch den Abschluss 
eines Änderungs- bzw. Ergänzungsvertrages erfolgen. Jeder Ände-
rungswunsch des Kunden ist ein Angebot an HFG TT zum Abschluss 
eines Aufhebungsvertrages für den bestehenden Vertrag verbun-
den mit dem Angebot zum Abschluss eines neuen Vertrages. 
HFG TT ist nicht verpflichtet das Angebot des Kunden anzunehmen. 
 
IV. Preise 
 
(1) Die Preise der von HFG TT geschuldeten Leistungen ergeben 
sich aus der Auftragsbestätigung und gegebenenfalls vereinbarten 
Vertragsänderungen und –ergänzungen, hilfsweise aus der im Zeit-
punkt der Vereinbarung der jeweiligen Leistungserbringung gelten-
den aktuellen Preisliste. Die Preise verstehen sich ab Werk ohne 
bzw. zuzüglich der Kosten der Versicherung und des Versands, der 
im grenzüberschreitenden Warenverkehr gegebenenfalls anfallende 
Steuern, Abgaben und Zölle, der Nebenkosten des Geldverkehrs so-
wie der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt.  
(2) Erfolgt die Lieferung vertragsgemäß mehr als vier Monate nach 
Vertragsschluss, so gelten vorbehaltlich einer abweichenden Rege-
lung im Einzelfall die allgemeinen Preise laut Preisliste von HFG TT 
am Tage der Lieferung jeweils abzüglich eines gegebenenfalls ver-
einbarten prozentualen oder festen Rabatts, jedoch nicht mehr als 
fünf Prozent über dem ursprünglich vereinbarten Preis nach Absatz 
1 Satz 1. 
(3) Kosten, die durch nachträgliche vom Kunden veranlasste Ände-
rungen der Auftragsdaten bedingt sind, werden gesondert berech-
net. 
 
V. Lieferung und Verzug 
 
(1) Termine oder –fristen zur Erbringung der Leistung sind grund-
sätzlich nur unverbindlich, es sei denn, dass ausdrücklich eine Frist 
oder ein Termin als verbindlich zugesagt oder vereinbart ist. Sofern 
Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Lie-
fertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.   
(2) HFG TT kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Kun-
den – vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfris-
ten oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um 
den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen 
Verpflichtungen HFG TT gegenüber nicht nachkommt. 
(3) Für Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt oder 
sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorherseh-
bare Ereignisse – hierzu gehören insbesondere Betriebsstörungen 
jeglicher Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaf-
fung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrun-
gen, behördliche Anordnungen oder ausbleibende, nicht richtige o-
der nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten auch wenn sie 
bei Lieferanten von HFG TT oder deren Unterlieferanten eintreten –
, haftet HFG TT nicht, sofern HFG TT diese nicht zu vertreten hat. 
Sofern solche Ereignisse HFG TT die Lieferung oder Leistung we-
sentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung 
und das Hindernis nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist 
HFG TT zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen von 
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungs-
fristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um 
den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen An-
lauffrist. Wenn die Behinderung länger als zwei Monate dauert, ist 
der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hin-
sichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.  
(4) HFG TT ist zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, 
wenn die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen 
Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen 
bestellten Ware sichergestellt ist und  dem Kunden hierdurch kein 
erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei 
denn HFG TT erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).  
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VI. Zahlung 
 
(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen von 
HFG TT sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. HFG TT 
ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden 
Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und 
wird den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informie-
ren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist HFG TT be-
rechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen 
und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn HFG TT über den 
Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst 
als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. 
(3) Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden 
Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % p.a. zu verzinsen; die 
Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des 
Verzugs bleibt unberührt. 
(4) Bei Zahlungsverzug ist der Kunde verpflichtet, Verzugszinsen in 
Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz an HFG TT zu 
bezahlen, es sei denn, dass HFG TT einen höheren Schaden nach-
weisen kann.  
(5) Wenn HFG TT Umstände bekannt werden, welche die Kredit-
würdigkeit des Kunden in Frage stellen (z.B. Zahlungseinstellung, 
Scheckrückgabe), ist HFG TT berechtigt, die gesamte Restschuld 
fällig zu stellen, auch wenn HFG TT Schecks angenommen hat. 
HFG TT ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen 
oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 
 
VII. Aufrechnung, Zurückbehaltung und Abtretung 
 
(1) Der Kunde ist zur Aufrechnung und Zurückbehaltung nur be-
rechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wur-
den oder unstreitig sind. Der Kunde ist jedoch ohne die weiteren 
Voraussetzungen aus Satz 1 
 
a) zur Aufrechnung auch dann berechtigt, wenn er mit einem An-
spruch gegen eine Forderung von HFG TT  aufrechnen will, welche 
zu dem Anspruch des Kunden in einem Gegenseitigkeitsverhältnis 
steht (z.B. Aufrechnung mit einem Schadensersatzanspruch wegen 
Nichterfüllung oder Verzuges gegen den Anspruch auf Zahlung der 
geschuldeten Vergütung), 
 
b) zur Zurückbehaltung auch dann berechtigt, wenn das Zurückbe-
haltungsrecht wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertrags-
verhältnis geltend gemacht wird. 
 
(2) Außer im Bereich des § 354a HGB kann der Kunde Ansprüche 
aus diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von 
HFG TT an Dritte abtreten.  
  
 
VIII. Rekonditionierung von Lagern 
 
1. Vertragsschluss 
Auf der Grundlage des vom Kunden zur Verfügung gestellten Mate-
rials zur Rekonditionierung erstellt HFG TT ein verbindliches Ange-
bot, Ziff. II Abs. 1 S. 1 findet in diesem Fall keine Anwendung. 
HFG TT ist 14 Tage an das Angebot gebunden. Der Vertrag kommt 
zustande, wenn der Kunde das Angebot von HFG TT innerhalb der 
Angebotsfrist durch schriftliche Bestellung bestätigt oder ein ent-
sprechender Vertrag von beiden Vertragspartnern unterzeichnet 
wird. 
2. Abnahme 
Die Vertragsmäßigkeit des von HFG TT erstellten Auftragsgegen-
standes wird durch die Abnahme bestätigt. Die Abnahme des Auf-
tragsgegenstandes durch den Kunden erfolgt im Betrieb von 
HFG TT soweit nichts anderes vereinbart ist. 
3. Erweitertes Pfandrecht 
HFG TT steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein vertrag-
liches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in seinen Besitz 
gelangten Gegenständen zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch 

wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteil-
lieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, so-
weit sie mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. 
Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das ver-
tragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind oder ein 
rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Auf-
traggeber gehört. 
4. Eigentumsvorbehalt 
Soweit Zubehör, Ersatzteile etc. nicht wesentliche Bestandteile des 
Auftragsgegenstandes geworden sind, behält sich HFG TT das Ei-
gentum daran bis zur vollständigen Bezahlung vor. 
5. Sachmängel 
(1) Nimmt der Kunde den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines 
Mangels ab, stehen ihm Sachmängelansprüche in dem in den fol-
genden Absätzen beschriebenen Umfang nur zu, wenn er sich diese 
bei Abnahme vorbehält. 
(2) Schlägt eine zumutbare Anzahl von Nachbesserungen oder Er-
satzlieferungen fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger Scha-
densersatzansprüche – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
(3) Etwaige Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zum 
Zwecke der Nacherfüllung trägt HFG TT nicht, soweit diese dadurch 
veranlasst sind, dass der Liefergegenstand nach der Lieferung an 
einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht wor-
den ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch. 
(4) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblichen 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, ungeeigneter oder unsachge-
mäßer Verwendung oder Änderungen, fehlerhafter Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürlicher Abnut-
zung, fehlerhafter oder nachlässiger Beanspruchung. 
(5) Für Schadensersatzansprüche gelten im Übrigen die Bestim-
mungen in Ziffer X. (Haftung). Weitergehende oder andere als die 
unter Ziffer VIII. 5. geregelten Ansprüche gegen HFG TT und des-
sen Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlos-
sen. Insbesondere bedarf die Übernahme einer Garantie in jedem 
Falle einer schriftlichen Vereinbarung.  
(6) Mängelansprüche stehen nur dem Kunden zu und sind nicht ab-
tretbar. 
 
IX. Verkauf von Metallwaren 
 
1. Lieferung und Gefahrübergang 
(1) Übergabe bzw. Lieferung erfolgen vorbehaltlich einer abwei-
chenden Regelung im Einzelfall erst, wenn der Kunde die verein-
barte Vergütung vollständig beglichen hat. Lieferungen erfolgen ab 
Werk. 
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware geht mit der Übergabe des Liefergegen-
standes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an 
die Transportperson auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, 
wenn HFG TT sich ausnahmsweise und entgegen seiner allgemei-
nen Praxis zur Übernahme der Versendungskosten bereit erklärt 
hat, wenn die Beförderung ausnahmsweise durch eigene Mitarbei-
ter von HFG TT geschieht oder wenn noch weitere Teillieferungen 
oder sonstige Leistungen von HFG TT ausstehen. Ist die Ware ver-
sandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme 
aus Gründen, die HFG TT nicht zu vertreten hat, so gilt die Anzeige 
der Versandbereitschaft als Übergabe, mit der die Gefahr auf den 
Kunden übergeht. 
(3) Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten die Sendung 
durch HFG TT gegen versicherbare Schäden versichert. 
(4) Kommt die Lieferung als unzustellbar zurück, so ist HFG TT zu 
einer Verwahrung für den Kunden nicht verpflichtet, es sei denn, 
der Kunde hat das Zustellungshindernis nicht zu vertreten. HFG TT 
ist berechtigt die Lieferung nach Prüfung der Ordnungsgemäßheit 
des Versands, Benachrichtigung des Kunden und Ablauf einer an-
gemessenen Frist zur Abholung zu vernichten, der Vergütungsan-
spruch durch HFG TT bleibt davon unberührt. Die vorübergehende 
Verwahrung erfolgt auf Gefahr des Kunden.  
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(5) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei der La-
gerung durch HFG TT betragen die Lagerkosten 0,25% des Rech-
nungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro angelaufe-
ner Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis höherer oder 
geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 
2. Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung 
(einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus einem auf diese 
Geschäftsbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis), die 
HFG TT gleich aus welchem Rechtsgrund gegen den Kunden zu-
stehen, werden HFG TT die folgenden Sicherheiten gewährt. 
(2) Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller ge-
sicherten Forderungen Eigentum von HFG TT. Die Ware sowie die 
nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, 
vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend „Vorbe-
haltsware“ genannt. Soweit im Folgenden auf den Wert der Ware 
oder einer Sache abgestellt wird, so ist damit der Rechnungswert, 
im Falle des Fehlens einer Rechnung der Listenpreis und wiederum 
im Falle des Fehlens eines Listenpreises der objektive Wert gemeint. 
(3) Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich und mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns für HFG TT. Er ist 
verpflichtet, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß zu versichern und 
HFG TT auf Anforderung eine solche Versicherung nachzuweisen. 
(4) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt 
des Verwertungsfalls (Absatz 11) im ordnungsgemäßen Geschäfts-
verkehr zu verarbeiten sowie mit anderen Sachen einschließlich 
Grundstücken zu verbinden und zu vermischen (im Folgenden zu-
sammen auch "Verarbeitung" bzw. "verarbeiten" genannt) und zu 
veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind un-
zulässig. 
(5) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird ver-
einbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung von 
HFG TT als Hersteller erfolgt und HFG TT unmittelbar das Eigentum 
oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer er-
folgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert 
der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der 
neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehalts-
ware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, 
dass kein solcher Eigentumserwerb zugunsten HFG TT eintreten 
sollte und es sich bei der neu geschaffenen Sache um eine beweg-
liche Sache handelt, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges 
Eigentum oder in dem in Satz 1 genannten Verhältnis Miteigentum 
an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an HFG TT.  
(6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der 
Kunde bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende For-
derung gegen den Erwerber – bei Miteigentum von HFG TT an der 
Vorbehaltsware jedoch nur anteilig entsprechend dem Miteigen-
tumsanteil – an HFG TT ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, 
die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich 
der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche o-
der Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstö-
rung.  
(7) Verarbeitet der Kunde die Vorbehaltsware im Auftrag seines Ab-
nehmers ("Endkunde"), so tritt er bereits jetzt seine Forderung, die 
ihm als Vergütung für die Lieferung und Verarbeitung zusteht, si-
cherungshalber - jedoch nur anteilig entsprechend dem Miteigen-
tumsanteil von HFG TT - an HFG TT ab. Bei Verbindung der Vorbe-
haltsware mit einem Grundstück bestimmt sich die Höhe der abge-
tretenen Forderung anteilig nach dem Verhältnis des Wertes der 
von HFG TT gelieferten Vorbehaltsware zu den übrigen verbunde-
nen beweglichen Sachen. 
(8) Bis auf Widerruf ist der Kunde zur Einziehung der nach Absatz 
6 und 7 abgetretenen Forderungen befugt. Der Kunde wird auf die 
abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der 
gesicherten Forderung unverzüglich an HFG TT weiterleiten. Bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsver-
zug, Zahlungseinstellung oder begründeten Anhaltspunkten für eine 
Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Kunden, ist 
HFG TT berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Kunden zu wider-
rufen. HFG TT ist darüber hinaus berechtigt, nach vorheriger An-
drohung unter Einhaltung einer angemessenen Frist zur Zahlung 
und deren fruchtlosen Ablauf die Sicherungsabtretung offen zu le-

gen, die abgetretenen Forderungen zu verwerten sowie die Offen-
legung der Sicherungsabtretung durch den Kunden gegenüber den 
Endkunden zu verlangen. Im Falle des Vorliegens eines wichtigen 
Grundes nach Satz 3 bzw. eines fruchtlosen Fristablaufs nach Satz 
4 hat der Kunde HFG TT die zur Geltendmachung seiner Rechte 
gegen den Endkunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 
erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 
(9) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch 
Pfändung, wird der Kunde sie unverzüglich auf das Eigentum von 
HFG TT hinweisen und HFG TT hierüber informieren, um HFG TT 
die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern 
der Dritte nicht in der Lage ist, HFG TT die in diesem Zusammen-
hang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu 
erstatten, haftet hierfür der Kunde gegenüber HFG TT.  
(10) HFG TT wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tre-
tenden Sachen oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die 
Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 
Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt bei 
HFG TT. 
(11) Tritt HFG TT bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – ins-
besondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), 
ist HFG TT berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen. 
3. Gewährleistung 
(1) Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln 
geliefert. 
(2) Sachmängelansprüche sind insoweit ausgeschlossen, als der 
Fehler darauf beruht, dass die Sache fehlerhaft durch den Kunden 
oder von einem von ihm beauftragten Dritten montiert, Änderungen 
bzw. Modifikationen an den Produkten vorgenommen, Teile ausge-
wechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet wurden, die nicht 
den Originalspezifikationen entsprechen und die Mängelbeseitigung 
hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall 
hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten 
der Mängelbeseitigung zutragen. 
(3) Darüber hinaus gelten die folgenden Regelungen: 
a) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffenheit und bei nur unerhebli-
cher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit sowie bei Mehr- oder Min-
derlieferungen von bis zu fünf Prozent der Bestellmenge. 
b) Die Pflicht des Kunden zur unverzüglichen Untersuchung und 
Rüge nach §§ 377 und 381 Abs. 2 HGB bleibt unberührt.  
(4) Im Falle einer Mitteilung des Kunden, dass die Produkte einen 
Mangel aufweisen, ist HFG TT berechtigt, die Ware nach seiner 
Wahl nachzubessern oder neu zu liefern. Zur Untersuchung der 
Mangelhaftigkeit der Ware wird nach Wahl von HFG TT. 
a) der Kunde die mangelhafte Ware bzw. das mangelhafte Teil der 
Ware zur Reparatur und anschließender Rücksendung an HFG TT 
frachtfrei zurückschicken; stellt sich die Ware als mangelhaft her-
aus, erstattet HFG TT die angemessenen Versandkosten; dies gilt 
nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand 
sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs befindet; 
b) ein Service-Techniker von HFG TT nach vorheriger Absprache mit 
dem Kunden die Reparatur vor Ort beim Kunden vornehmen; der 
Kunde hat dazu die mangelhafte Ware bereitzuhalten. 
(5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann 
der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen 
oder vom Vertrag zurücktreten. 
(6) Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung ge-
brauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewähr-
leistung für Sachmängel. 
(7) Für Schadensersatzansprüche gelten im Übrigen die Bestim-
mungen in Ziff. X. (Haftung). 
 
X. Haftung 
 
(1) HFG TT leistet Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen, gleich aus welchem Rechtsgrund (z. B. aus rechtsgeschäft-
lichen und rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnissen, Pflicht-
verletzung und unerlaubter Handlung), nur in folgendem Umfang: 
a) Die Haftung bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und aus Garantie 
ist unbeschränkt. 
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b) Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Bei 
Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht, wie die Verpflichtung zur recht-
zeitigen Lieferung des von wesentlichen Mängeln freien Lieferge-
genstandes sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die 
dem Kunden die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegen-
standes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben 
des Personals des Kunden oder den Schutz von dessen Eigentum 
vor erheblichen Schäden bezwecken), haftet HFG TT jedoch in Höhe 
des bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Scha-
dens. Für Sachschäden und daraus resultierenden weiteren Vermö-
gensschäden ist die Haftung auf einen Betrag von € 2 Mio. je Scha-
densfall (entsprechend der derzeitigen Deckungssumme der Pro-
dukthaftpflichtversicherung von HFG TT) beschränkt. 
c) Befindet sich HFG TT mit seiner Leistung in Verzug, so haftet 
HFG TT wegen dieser Leistung auch für Zufall unbeschränkt, es sei 
denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten 
wäre.  
(2) Soweit die Haftung von HFG TT ausgeschlossen oder beschränkt 
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen von HFG TT. 
(3) Soweit HFG TT unentgeltlich technische Auskünfte gibt oder be-
ratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem 
von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 
gehören, geschieht dies unter Ausschluss jeglicher Haftung. 
(4) Die Einschränkungen dieser Ziffer X. (Haftung) gelten nicht für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit und bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
XI. Verjährung 
 
(1) Die Verjährungsfrist beträgt 
a) für Ansprüche auf Rückzahlung der Vergütung aus Rücktritt oder 
Minderung ein Jahr  jedoch nicht weniger als drei Monate ab Abgabe 
der wirksamen Rücktritts- oder Minderungserklärung; 
b) bei anderen Ansprüchen aus Sachmängeln ein Jahr; 
c) bei Ansprüchen aus Rechtsmängeln zwei Jahre, wenn der Rechts-
mangel nicht in einem Ausschließlichkeitsrecht eines Dritten liegt, 
auf Grund dessen der Dritte Herausgabe oder Vernichtung der dem 
Kunden überlassenen Gegenstände verlangen kann; 
d) bei anderen Ansprüchen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeb-
licher Aufwendungen zwei Jahre. 
(2) Die Verjährung beginnt vorbehaltlich einer abweichenden ein-
zelvertraglichen Regelung in den Fällen des Absatz 1 lit. a) bis c) 
nach den gesetzlichen Vorschriften des anzuwendenden Gewähr-
leistungsrechts, im Falle des lit. d) ab dem Zeitpunkt, in dem der 
Kunde von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis er-
langt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste.  
(3) Die Verjährung tritt spätestens mit Ablauf der in § 199 BGB be-
stimmten Höchstfristen ein. Bei Schadens- und Aufwendungsersatz 
aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Garantie, Arglist und in den in 
Ziff. X Absatz 3 genannten Fällen gelten jedoch stets die gesetzli-
chen Verjährungsfristen. 
 
XII. Vertraulichkeit 
 
Die Parteien dürfen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie 
sonstige vertrauliche Informationen aus der Geschäftsbeziehung 
und aus dem Bereich der jeweils anderen Partei Dritten nicht zu-
gänglich machen. Dies gilt auch nach Beendigung des Vertragsver-
hältnisses. 
 
XIII. Schlussbestimmungen 
 
(1) Die unter Einbeziehung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen geschlossenen Verträge wie auch die künftigen Rechtsbezie-
hungen zwischen HFG TT und dem Kunden bestimmen sich aus-
schließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
(2) Sofern sich aus der Bestellung im Einzelfall nichts anderes 
ergibt, ist der Geschäftssitz von HFG TT Erfüllungsort. 

(3) Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er 
in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichts-
stand, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle etwaigen Strei-
tigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen HFG TT und dem 
Kunden der Geschäftssitz von HFG TT. Für Klagen von HFG TT ge-
gen den Kunden gilt zudem jeder weitere gesetzliche Gerichtsstand. 
Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Ge-
richtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 
(4) Soweit der auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen mit dem Kunden geschlossene Vertrag Regelungslücken 
enthält, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich 
wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner 
nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages vereinbart 
hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
 
 
Stand: Juli 2013 


